
E 110 -I1R!XV.fiP. 

E n t 5 chI i e ß uns 

des Nationalrates vorn 3. Mär z 1983 

anläßlich der Verhandlung der 10. StVO-Novelle (1481 der Beila­

gen) 

Gemäß § 43 Ahs. 4 der Straßenverkehrsordnung hat die Behörde 

durch Verordnung die ,.gemäß §~o Ahs. 2 STVO für, das. Or-tsgebiet 

mit 5~krn/h festgesetzte Höchstgeschwindigkeit zU'erhöhen, wenn 

es die' Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs erfordert und 

aus Gründen der Sicherh~:i.t des Verkehrs keine Bedenken dag,egen 

bestehen. 

- _. .r 

D~r Nationalrat ersuc3t die Straßenpglizeibehörden, von der 

gegebenen Ermächtigung vermehrt Gebrauch zu machen ~nd für 
-. 

jene Straßenabschnitte, in denen di~ Voraussetzungen gegeben 

sind, die zulässige Höchstgeschwindigkeit .in dem aus Sicher­

hei ~sgründen Yt::~~:r;.etlE_~re~~'ll_sE'aß zu erhöhen; 
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